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Vorwort 
 

 
Der vorliegende Tagungsband „HIV/Aids – Ethische Perspektiven“ 
geht auf die gleichnamige Tagung zurück, die vom 18. bis zum 21. Juni 
2008 am Fachbereich Evangelische Theologie der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main stattfand und auf einer Idee aus dem Vorstand der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. beruhte. Dass nun auch dieser Tagungs-
band entstehen konnte, wäre nicht ohne vielfältige Unterstützung von 
verschiedenen Seiten möglich gewesen. 

Hier ist an erster Stelle der Deutschen AIDS-Hilfe e.V., der Bundes-
zentrale für gesellschaftliche Aufklärung, dem Bundesministerium für 
Gesundheit sowie dem Schweizer Bundesamt für Gesundheit zu 
danken, die die Durchführung der Tagung großzügig unterstützt und 
diesen Tagungsband ermöglicht und gefördert haben. Unser beson-
derer Dank gilt Herrn Steffen Taubert, dem Projektleiter der Deut-
schen AIDS-Hilfe für diese Tagung.  

Ferner gilt unser Dank den Autoren und Autorinnen der einzelnen 
Beiträge, die nicht nur ihre Manuskripte für die Drucklegung zur 
Verfügung stellten, sondern die durch ihre Vorträge und Diskussions-
bereitschaft auf der Tagung eindrücklich zeigten, was zu dem unab-
dingbaren, schützenswerten Grundbestand universitären Lebens ge-
hört: ein Ort des gemeinsamen Lernens zu sein. Bei aller Heterogenität 
der ethischen Positionen, die auf der Tagung zu hören waren, und von 
denen nun in diesem Tagungsband gedanklich und sprachlich Rechen-
schaft gegeben wird, so ist doch eine gemeinsame ethische Überzeu-
gung die grundlegende. Die Beiträge geben Zeugnis davon, dass das 
Gespräch der Menschen miteinander die Grundlage aller Ethik dar-
stellt, die sich vor dem Hintergrund des Themas „HIV/Aids – ethische 
Perspektiven“ konkretisiert als eine Reflexion über die Berechtigung 
der Anwesenheit des anderen. Alles, was die Berechtigung der 
Anwesenheit des anderen untergräbt – vom dogmatistischen Mora-
lismus, über den vermeintlichen Besitz der einen Wahrheit bis hin zur 
ideologischen Engstirnigkeit –, unterminiert jeden ethischen Prozess, 
weil es den Raum menschlicher Koexistenz zerstört, der diesen erzeugt.  

Dass dieser Tagungsband so rasch realisiert werden konnte, ist dem 
Verlag Walter de Gruyter mit großem Dank anzurechnen; namentlich 
Herrn Dr. Albrecht Döhnert, der das Werden des vorliegenden Ta-
gungsbandes überaus kompetent und hilfsbereit begleitet hat, sowie 
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Frau Sabina Dabrowski, die äußerst sorgfältig und umsichtig die Her-
stellung des Tagungsbandes umgesetzt hat.  

Herrn stud. theol. Michael Rydryck und Herrn Dr. Michael Schnei-
der danken wir sehr herzlich für die Erstellung des Registers des Ta-
gungsbandes. Beiden sei ebenso herzlich für die Hilfe beim Lesen der 
Korrekturen gedankt. 
 



Einleitung 
 

 

STEFAN ALKIER/KRISTINA DRONSCH 

Die Idee der Frankfurter Ethik-Tagung 

Vom 19.‒21. Juni 2008 trafen sich in der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main mehr als dreißig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus zwölf geisteswissenschaftlichen Disziplinen, Politiker, Medien-
vertreter und aktive Mitglieder und Mitarbeiter der Deutschen AIDS-
Hilfe (DAH) sowie Studierende der Goethe-Universität, um ethische 
Probleme zu diskutieren, die mit dem Auftreten von HIV/Aids zusam-
menhängen. Die Idee zu dieser Tagung stammte nicht aus den univer-
sitären Kreisen. Vielmehr wurde sie im Vorstand der DAH entwickelt, 
deren Gründung nicht zuletzt von moralischen Problemen, Positionen 
und Fragestellungen veranlasst wurde, die bis auf den heutigen Tag 
die politische Praxis der DAH bestimmen. Als in der DAH die Idee 
reifte, dass die moralischen Praxisprobleme der mit HIV infizierten 
bzw. an Aids erkrankten Menschen sich so komplex darstellen, dass sie 
nicht allein durch eine reine Innenperspektive der DAH hinreichend 
diskutiert werden können, beschloss der Vorstand, nach wissenschaft-
lichen Partnern zu suchen. Diese sollten nicht nur die Praxis und 
Positionen der DAH reflektieren, sondern weit darüber hinaus Anstöße 
für eine disziplinär breit gefächerte theorie- und praxisrelevante 
Diskussion der moralischen Probleme initiieren, die gerade nicht nur 
die unmittelbar Betroffenen angehen, sondern von gesamtgesellschaft-
lichem Interesse sind. Den Start dazu sollte eine internationale und 
interdisziplinäre Ethik-Tagung geben, wie sie dann tatsächlich nach 
zweijähriger Planung in Zusammenarbeit zwischen der DAH und dem 
Fachbereich Evangelische Theologie der Goethe-Universität mit gro-
ßem öffentlichen Interesse stattfand. 

Die wissenschaftliche Planung und Leitung der Konferenz lag bei 
Stefan Alkier, dessen Vorschläge zur Umsetzung der Idee einer Ethik-
tagung, die gleichermaßen von hohem wissenschaftlichen und gesell-
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schaftlichen Interesse sein sollte, in vielen Planungstreffen diskutiert 
wurden, an denen in unterschiedlichen Besetzungen kontinuierlich 
Maya Czaika, Peter Stuhlmüller, Steffen Taubert von der DAH und 
Kristina Dronsch und Stefan Alkier vom Fachbereich Evangelische 
Theologie der Goethe-Universität teilnahmen. Es entwickelte sich 
daraus bereits im Vorfeld der Tagung das, was den Ideengebern Maya 
Czaika und Eugen Emmerling vorschwebte: eine intensive und für 
beide Seiten förderliche Zusammenarbeit zwischen Menschen und 
Institutionen politischer Praxis einerseits und WissenschaftlerInnen 
und ihren Institutionen andererseits, die bereit sind, von- und mitein-
ander zu lernen. In die Planungstreffen haben dann aber auch immer 
wieder andere konstruktive Ideen eingebracht und zu dem Perspek-
tivenreichtum der Tagung beigetragen. Vor allem sind hier zu nennen 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Bundesminis-
terium für Gesundheit und der Fachbereich Evangelische Theologie der 
Goethe-Universität. 

Dass ein so ambitioniertes Unternehmen wie die Tagung „HIV/Aids 
– Ethische Perspektiven“ mit über dreißig aktiven Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern und zahlreichen Helfern in die Tat 
umgesetzt werden konnte, ist vor allem der großzügigen materiellen 
und ideellen Unterstützung durch die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung, das Bundesministerium für Gesundheit, die Schwei-
zerische Eidgenossenschaft/Bundesamt für Gesundheit, die Evange-
lische Kirche von Hessen und Nassau und das Präsidium der Goethe-
Universität zu danken. 

Das Konzept und die Beiträge dieses Bandes 

Die Aufgabe des vorliegenden Bandes besteht nicht darin, den 
Tagungsverlauf zu dokumentieren. Die DAH hat eine informative 
Broschüre herausgegeben, die das leistet. Der vorliegende Band soll 
dagegen die wissenschaftlichen Beiträge der Öffentlichkeit zugänglich 
machen, die anlässlich der Tagung entstanden sind und fast alle auch 
während der Tagung vorgetragen wurden. Die Dramaturgie einer 
interdisziplinären Tagung folgt anderen Gesichtspunkten als ein 
wissenschaftlicher Sammelband, der anderes sein will, als ein bloßes 
Tagungsdokument. Deshalb wurden die von den Autorinnen und 
Autoren nach der Tagung überarbeiteten Beiträge nach ihren thema-
tischen Zusammenhängen in vier Blöcken neu geordnet und daher in 
anderer Reihenfolge abgedruckt, als sie auf der Tagung gehalten wur-
den. Der vorliegende Band möchte als wissenschaftlicher Beitrag zu 
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einer interdisziplinären Ethikdiskussion gelesen werden, der sowohl 
der gesellschaftlichen Praxis als auch dem wissenschaftlichen Ethik-
diskurs förderlich sein soll. 

Die Krise wissenschaftlicher Ethik der Gegenwart hat ihren Grund 
nicht allein in der Letztbegründungsproblematik, sondern auch in dem 
– damit zusammenhängenden – Auseinanderdriften der verschiedenen 
Bereichsethiken. Die theoretischen und praktischen Probleme der 
Bereichsethiken, aber auch die intradisziplinären Diskurstraditionen, 
Denkgewohnheiten und Vorurteile gegenüber den jeweils anderen Dis-
ziplinen haben zum Schaden der Ethikdiskussion als Ganzer, aber auch 
zum Schaden der Bereichsethiken dazu beigetragen, dass es viel zu 
wenig inter- und transdisziplinäre Ethikprojekte in der gegenwärtigen 
Wissenschaftslandschaft gibt. Der Reiz der Tagung „HIV/Aids – 
Ethische Perspektiven“ und die Aufgabe dieses Bandes bestehen in 
wissenschaftlicher Hinsicht gerade darin, die Bereichsethiken nicht mit 
theoretischen Vorannahmen, sondern anlässlich eines konkreten gesell-
schaftlichen Praxisproblems an einen gemeinsamen Tisch zu rufen und 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Nicht nur die Diskussionen 
während der Tagung, sondern gerade auch die Beiträge dieses Bandes 
zeigen, wie vernetzt die Argumentationen der Bereichsethiken de facto 
sind anhand der immer wieder auftauchenden grundlegenden Frage-
stellungen, wie die nach dem Verhältnis des Einzelnen zur Gesell-
schaft, nach der Zuordnung von Freiheit und Verantwortung, nach den 
Klärungen der Konzepte von Liebe, Glück, Gerechtigkeit, Diskrimi-
nierung, Gewalt und Recht, um nur einige zu nennen. Die Beiträge 
stellen in ihrer Gesamtheit aber auch eindrücklich vor Augen, wie sehr 
sich durch die verschiedenen Bereichsethiken Grundprinzipien und 
Werte ziehen, die keinesfalls selbstverständlich sind, sondern sich in 
der westlichen Welt maßgeblich der lebendigen christlich-jüdischen 
Tradition und der Aufklärung verdanken. Bei allen Differenzen sind 
nahezu alle Beiträge dem Prinzip verpflichtet, niemandem zu schaden, 
Solidarität in der Sorge um den anderen und nicht nur um sich selbst 
zu favorisieren und Freiheit und Gerechtigkeit als praxisrelevante 
Grundwerte pluraler Gesellschaften einzufordern. 

Die Beiträge haben wir in vier Blöcke gegliedert, die jeweils thema-
tische Schwerpunkte setzen. Die Beiträge des ersten Themenblocks dis-
kutieren vor allem aus philosophischen und rechtswissenschaftlichen 
Perspektiven das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung. 

Der Beitrag Die Freiheit des Einzelnen und das Interesse der Gesellschaft 
von Julian Nida-Rümelin stellt ein Problem in den Mittelpunkt seiner 
Ausführungen, dessen Erörterung sich durch alle Diskussionen wäh-
rend der Tagung wie ein roter Faden zog. Das Auftreten von HIV/Aids 
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hat von Anbeginn die Frage aufgeworfen, welche moralischen Rechte 
und Pflichten des Einzelnen aber auch der Gesellschaft damit tangiert 
sind. Zu Beginn wurden vor allem im politischen Diskurs Erwägungen 
angestellt, deren Umsetzung die individuelle Freiheit des Einzelnen, 
tatsächlich oder potentiell Betroffenen, massiv eingeschränkt hätte. 
Unterdessen ist der Umgang mit dieser Krankheit rationaler geworden, 
ohne dass die aufgeworfenen ethischen Fragen und ihre Implikationen 
für das individuelle Selbstbestimmungsrecht und die Sexualmoral 
irrelevant geworden wären. Nida-Rümelin zu-folge beruhen die 
moderne Gesellschaft und die Demokratie als ihre angemessene Staats-
form auf einem Ethos, das individuelle Freiheit mit gleicher Aner-
kennung (gleicher Würde) verbindet. Das Kollektivinteresse der Gesell-
schaft oder auch einzelner kultureller Gemeinschaften erlaubt im 
Rahmen dieses Ethos nicht die individuellen Rechte und Freiheiten 
Einzelner, ihre autonome Lebensgestaltung, einzuschränken. Dennoch 
ist unsere Gesellschafts- und Staatsordnung nicht libertär, d.h. die 
individuellen Rechte und Freiheiten bilden nicht den einzigen Maßstab 
der Bewertung. Ohne Gemeinwohlorientierung und Kooperations-
bereitschaft wäre auch die moderne liberale Demokratie als Staats- und 
Gesellschaftsform nicht lebensfähig. Daraus erwächst ein Spannungs-
verhältnis zwischen individuellen Freiheiten und Gemeinwohl-
interessen. Nida-Rümelin arbeitet begriffliche und ethische Grundlagen 
dieses Spannungsverhältnisses heraus, präsentiert unterschiedliche 
ethische Theorieansätze zur Auflösung dieses Spannungsverhältnisses 
und skizziert schließlich seinen eigenen – kohärentistischen – Stand-
punkt, der zu seiner These führt: „Die Verantwortung, selbst zu ent-
scheiden, nimmt uns niemand ab. Aber diese Herausforderung einer 
freiheitlichen Gesellschaft ist nur zu bewältigen, wenn wir Verant-
wortung nicht lediglich als „Sorge um uns selbst verstehen, sondern als 
Sorge um sich und um die gleiche Autonomie jeder anderen Person.“ (S. 11) 

Vittorio Hösle geht in seinem Beitrag Inwieweit ist man dafür verant-
wortlich, sich über sich selbst zu informieren? Moral- und rechts-
philosophische Reflexionen im Zusammenhang mit der Aids-Pandemie davon 
aus, dass Vieles von dem, was wir tun, nur gelingt, weil wir nicht alles 
über uns wissen. Insoweit haben wir sogar ein Recht dazu, einige Infor-
mationen über uns abzuwehren, die unser Handeln lähmen könnten. 
Aber dieses Recht gelangt dann an seine Grenze, wenn elementare 
Rechte andere auf dem Spiel stehe. Daraus ergeben sich wichtige Kon-
sequenzen hinsichtlich der Pflicht von Risikogruppen, sich darüber zu 
informieren, ob sie HIV-positiv sind, und ihr Verhalten entsprechend 
zu orientieren. Im Zentrum der Argumentation Hösles steht dabei die 
Universalität des moralischen Verbots, anderen zu schaden, das Hösle 
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als Teil der elementaren Verantwortung für den anderen bzw. die 
andere zu bedenken aufgibt. Darüber hinaus bezieht er in dieses Verbot 
auch die Schädigung des eigenen Körpers ein, da dieser nicht als 
verfügbarer Besitz des Individuums zu verstehen sei: „Menschliches 
Leben ist ein viel zu hoher Wert, als dass man es ohne guten 
moralischen Grund, wie etwa die Rettung anderer Menschenleben, aufs 
Spiel setzen kann; wer so handelt, gefährdet etwas, was nicht sein 
Eigentum ist, weil es sich nicht allein ihm verdankt.“ (S. 29) Das 
Individuum hat die Pflicht sich und andere vor vermeidbare Krank-
heiten zu schützen, auch weil es im Ansteckungsfall der Allgemeinheit 
die Last der notwendigen Unterstützung auferlegt. Die Gesellschaft hat 
aber nicht nur die Pflicht dazu, auch nicht nur die Pflicht durch 
Information aufzuklären, sondern gegen jede „Stigmatisierung von 
Aids-Kranken und HIV-Positiven“ einzuschreiten: Wo Stigmatisierung 
„erfolgt, kann nicht rational mit dem Problem umgegangen werden. 
Wichtiger noch ist selbstredend, dass Stigmatisierung dem Anspruch 
eines jeden Menschen auf Respekt widerspricht.“ (S. 32) 

Poul Lübcke erörtert in seinem Beitrag Die Grenzen des Rechts auf 
Selbstzerstörung in einer liberalen Gesellschaft die durch seinen Titel 
angezeigte Problematik auf der Grundlage der Affirmation liberaler 
Gesellschaften, die es Lübcke zufolge de facto nur in beschränkter Weise 
gibt. Auch in diesem Beitrag, dessen radikal liberale Position die 
Freiheit des Individuums so weit wie ethisch denkbar ausdehnen 
möchte, spielt das Prinzip neminem laedere eine entscheidende Rolle. 
Lübcke sieht nämlich darin die zweite der beiden Grundentschei-
dungen liberaler Gesellschaften: „1. Die Individuen sind Selbst-zwecke. 
2. Das Individuum darf alle seine Präferenzen verfolgen, insofern seine 
Handlungen nicht andere Individuen schädigen.“ (S. 38) Freilich sind 
auch ihm zufolge weitere bereichsethische Begrenzungen der Freiheit 
des Einzelnen als individuelle Selbstverpflichtungen möglich, aber 
nicht durch die liberale Gesellschaft begründbar und auch nicht 
erforderlich. So gesteht Lübcke dem Individuum in einer liberalen 
Gesellschaft durchaus das Recht auf Selbstzerstörung zu, allerdings 
„gibt es mindestens drei Begrenzungen: 1. Das Recht auf Selbstzer-
störung hört auf, wenn jemand explizit oder implizit einen Vertrag mit 
anderen (z.B. seiner Familie) hat, der sein Recht auf Selbstzerstörung 
begrenzt. 2. Jemandem kann zwar ein Recht auf Selbstzerstörung 
zukommen, aber auch in einer sozialliberalen Gesellschaft darf er öko-
nomisch und sozial dafür verantwortlich gemacht werden, indem sein 
Recht auf Unterstützung begrenzt wird. 3. Das Recht auf Selbstzer-
störung wird begrenzt (beziehungsweise hört auf), wenn jemand 
mittels Manipulation eine andere Person dazu verführt, etwas zu tun, 
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das für sie sehr riskant ist und sie wahrscheinlich schädigen kann.“ (S. 
47) 

Wolfgang Frisch unternimmt aus rechtswissenschaftlicher und 
rechtsphilosophischer Perspektive in seinem Beitrag HIV-Infektions-
risiken und rechtliche Verhaltensordnung. Die Stellungnahme der rechtlichen 
Ethik den Versuch, die grundlegenden Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs zur Frage, ob die Verursachung von HIV-Infektionen bei 
unwissenden Dritten den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt, zu 
begründen. Der BGH hat dies in einer Entscheidung aus dem Jahre 
1988 (BGHSt 36, 1ff.) bejaht. Die von Frisch diskutierten Fragen sind 
solche der strafrechtlichen Verhaltensordnung, wobei das Grundpro-
blem darin liegt, welche Personen welche Aufklärungs- oder Erkun-
digungspflichten haben, und wie weit der Gedanke der Selbstge-
fährdung trägt. Auch Frisch argumentiert dezidiert mit dem Prinzip 
neminem laedere und leitet daraus seine ethische Verteidigung der 
geltenden Rechtsprechung zu HIV/Aids ab: „Für die Vornahme 
risikoreduzierender oder risikoausschließender Maßnahmen ist im 
rechtlichen Sinne niemals der zuständig, der von den Risiken betroffen 
ist und ihnen nicht ausgesetzt sein will, sondern der, von dessen 
Person, Handlungen oder Gütern die Gefahren tatsächlich ausgehen. 
*…+ Nicht weniger anerkannt und selbstverständlich ist, dass der, von 
dessen Handlungen und Produkten gewisse Gefahren ausgehen, die 
von diesen Gefahren Betroffenen über diese Gefahren aufzuklären hat – 
und nicht umgekehrt *…+.“ (S. 62) 

Im Mittelpunkt der Beiträge des zweiten Abschnitts stehen 
Konzepte von Gerechtigkeit und Diskriminierung. Insbesondere wirt-
schaftswissenschaftliche, politische und rechtsphilosophische Frage-
stellungen werden hier diskutiert. 

Den Abschnitt eröffnet der Beitrag von Christoph Benn Globale 
Herausforderung – globale Verantwortung. Aids als Anfrage an die gerechte 
Allokation von Ressourcen. Benn zeigt historisch zunächst auf, wie es 
angesichts der tödlichen Krankheit Aids zu einem weltweiten Um-
denken im Gesundheitswesen kam. Der Paradigmenwechsel vom Util-
itarismus zu einer deontologischen Ethik, wie sie in der Bergpredigt zu 
finden ist, habe Millionen von Menschen schon jetzt das Leben ge-
rettet: „Aus dem Paradigma von Primary Health Care, möglichst kos-
tengünstig die wichtigsten Krankheiten zu behandeln, wurde die For-
derung, insgesamt die Mittel zu erhöhen, um eine größere Fairness in 
der Verteilung der globalen Ressourcen für Gesundheit zu erreichen.“ 
(S. 87) Die Aidsbewegung habe gezeigt, dass Veränderungen hin zu 
mehr globaler Gerechtigkeit dann möglich sind, wenn Menschen sich 
weltweit dafür einsetzen. Daher fordert Benn: „Allerdings darf die 
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Solidarität nicht bei den öffentlichkeitswirksamen Krankheiten stehen 
bleiben. Die Aids-Bewegung muss zu einem Katalysator werden für 
mehr Gerechtigkeit im globalen Gesundheitswesen und darüber hinaus 
im Zugang zu sozialen Diensten im Sinne eines fundamentalen 
Menschenrechts.“ (S. 88) 

Peter Koslowski verteidigt in seinem Beitrag Die Wirtschaftsethik von 
HIV/Aids. Zur Ethischen Ökonomie der gesundheitspolitischen Bekämpfung 
von HIV/Aids den Effizienzgedanken, der ein unverzichtbarer Baustein 
in der komplexen Problematik eines gerechten Gesundheitswesens sei, 
das ohne Diskriminierung im Sinne notwendiger Unterscheidungen in 
praktischer aber auch in ethischer Hinsicht nicht auskomme: „Das ist 
die bittere Arznei der Gesundheitsökonomik, die sie für das Gesund-
heitswesen bereithält, dass selbst Gesundheitsausgaben Opportunitäts-
kosten haben und dass Gesundheit und Pharmazeutika ein Gut mit 
Rivalität des Konsums sind.“ (S. 98) Die ethische Reflektion habe ange-
sichts begrenzter Ressourcen entscheidend dazu beizutragen, dass die 
Vernünftigkeit und nicht der Moralismus das gesellschaftliche Handeln 
bestimme: „In einem solchen politischen Umfeld der ausgeprägten 
Moralisierung von Forderungen an das Gesundheitssystem und deren 
Durchsetzung unter Ausschaltung ökonomischer Argumente kann es 
geradezu moralische Pflicht sein, an den Zusammenhang zwischen 
Gesundheitsleistungen und Kosten zu erinnern und die moralische 
Nötigung zu einer Entgrenzung der Gesundheitsausgaben zurückzu-
weisen.“ (S. 100) Die Ethische Ökonomie von Aids betrifft daher die 
Synthesis von ethischen und ökonomischen Kriterien der moralischen 
Verallgemeinerbarkeit und der wirtschaftlichen Effizienz für die Beur-
teilung von Maßnahmen zur erfolgreichen Bekämpfung von Aids 
durch das Gesundheitssystem. Die Unternehmensethik von Aids bein-
haltet die ethische und ökonomische Beurteilung von Maßnahmen, die 
Unternehmen zur Bekämpfung von Aids ergreifen können. 

In ihrem Beitrag Gender und Aids mahnt Rita Süßmuth an, die 
HIV/Aids-Debatte aus der gesundheitspolitischen Engführung in die 
notwendige Komplexität gesellschaftspolitischer Konzeptionen zu 
überführen. Nicht die diskriminierende Ausgrenzung des Anderen, 
sondern die integrative Vielfalt der Verschiedenen müsse zum Leitbild 
einer humanen Ethik werden, die die konkreten Probleme politischer 
Ethik orientieren könne. Dies gilt insbesondere für das Problem, „dass 
zu nichts so wenig Forschung vorhanden ist wie zur Erkrankung von 
Frauen“ (S. 112). Auch der Zusammenhang von Armut und Aids 
werde aufgrund inhumaner Perspektiven zu wenig betrachtet. Aids, 
Armut und die Benachteiligung von Frauen bilden einen Zusammen-
hang, der „die fundamentale ethische Frage“ in den Raum stellt: „in 
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welcher Welt wollen wir leben und mit welchen Mitteln wollen wir 
diese Welt umsetzen?“ (S. 115) Süßmuths Antwort auf diese Frage 
fordert dazu auf, „eine partizipierende Vielfalt gesellschaftlich zur Gel-
tung zu bringen. Vielfalt unter Männern, Vielfalt unter Frauen, und mit 
dieser Vielfalt stark zu werden und Menschen aus Ohnmacht heraus-
zubringen, damit sie selbstgestaltend die Zukunft bestimmen können 
und aus der Opferrolle, der Objektrolle heraustreten können, um 
verantwortlich handelnde Subjekte zu werden, die ihre Verankerung 
und Einflussnahme aktiv wahrnehmen wollen. Diese Verantwortlich-
keit gegenüber uns selbst und denen, mit denen wir gemeinsam leben, 
gehören zusammen.“ (S. 116) 

Warum ist Diskriminierung ungerecht? fragt Otfried Höffe in seinem 
gleich lautenden Beitrag, der aus moralphilosophischer Perspektive 
den gedanklichen Rahmen einer Anti-Diskriminierungs-Politik ab-
stecken möchte. Wörtlich bedeutet der Ausdruck „Diskriminierung“ 
Unterscheidung. Höffe zeigt die Bedingungen auf, unter denen die 
notwendige Fähigkeit der Unterscheidung in eine ungerechte Praxis 
führt. Die Moralphilosophie und die politische Ethik verstehen da-
runter die rechtliche Benachteiligung, politische Unterdrückung oder 
feindselige Behandlung von anderen, meist einer Minderheit durch 
eine Mehrheit. Diese Diskriminierung verstößt gegen die Elementar-
moral, die Rechtsmoral bzw. Gerechtigkeit, nicht erst gegen eine 
verdienstliche Moral, gegen die Tugendmoral der Wohltätigkeit. Sie 
verletzt sowohl Grundrechte als auch sittliche Grundforderungen von 
Humanität und Toleranz. Um solche ungerechte Diskriminierung zu 
vermeiden, bedarf es individueller und gesellschaftlicher Lernprozesse, 
denn „das nicht-diskriminierende Verhalten scheint keine Naturbe-
gabung zu sein.“ (S. 125) Um ungerechte Diskriminierung im „welt-
weiten ‚Kampf‘ gegen HIV-Infektion und Aids“ zu vermeiden, ist zu 
„sagen: Es braucht eine schwierige Balance zwischen (1) der Auf-
klärung, (2) dem Hinweis auf (partielle) Eigenverantwortung, nicht in-
fiziert zu werden, (3) der vorbehaltlosen Hilfe der Betroffenen und (4) 
deren Verantwortung im Umgang mit andern.“ (S. 124) 

Peter Strasser kritisiert in seinem Beitrag Aids-Archaik. Das Konzept 
des Bös-Kranken, seine Ursprünge und Folgen Formen der Selbstdar-
stellung Homosexueller, die er als Homosexuellenfolklore beschreibt, 
sowie Formen der Darstellung Homosexueller in den Massenmedien, 
die er als unbedachte Imitationen der Homosexuellenfolklore analy-
siert. Er sieht „den Zusammenhang zwischen Aids-Archaik und einer 
im Grunde unverantwortlichen medialen Quotenpolitik der sexuellen 
Freizügigkeit.“ (S. 140) In Analogie zu seinen Forschungen über das 
Konstrukt des Verbrechermenschen gibt er dagegen zu bedenken, dass 
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Naturalisierungsstrategien gerade nicht zur Abwehr von Diskrimi-
nierung des Anderen beitragen, sondern aufgrund gesellschaftlich 
verankerter archaischer Vorurteile und Ängste immer in der Gefahr 
stehen, dass das, was heute als natürlich propagiert wird, morgen 
dämonisiert wird. Strasser plädiert daher entschieden für Liberalität, 
die er strikt vom Libertinismus unterscheidet. Die Lüge des Libertinis-
mus besteht in der Feier des Lebens unter Verdrängung der Realität 
des Todes. „Liberalität ist vielmehr eine Antidiskriminierungshaltung. 
Sie setzt sich für die rechtliche Gleichstellung aller Formen des Privaten 
ein, soweit die entsprechenden Umgangsformen auf dem wechsel-
seitigen Einverständnis mündiger Bürger beruhen und soweit nicht 
Unbeteiligte geschädigt oder das Gemeinwohl ernsthaft gefährdet 
wird. In diesem Sinne, also im Menschrechtssinne, ist der Liberale für 
eine strikte, bedingungslose Gleichstellung von Hetero- und Homo-
sexuellen.“ (S. 140) 

Der dritte Abschnitt versammelt solche Beiträge, die vornehmlich 
das Verhältnis von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung diskutieren. 
Damit sind insbesondere medien- und medizinethische Beiträge be-
fasst. 

Der Stuttgarter Medienethiker Rafael Capurro stellt unter dem Titel 
Fremddarstellung – Selbstdarstellung. Über Grenzen der Medialisierung 
menschlichen Leidens die sich zwischen Fremd- und Selbstbestimmung 
abspielenden ethischen Fragen der Medialisierung von HIV/Aids in 
das Zentrum seines Beitrages. Ausgehend von dem Grundsatz, dass 
Medien gemacht und nicht gegeben sind, stellt die „Deutungsmacht von 
Medien, Botschaften und Interpreten“ sich „als eine zugleich onto-
logische, politische, ökonomische und moralische Frage“ (S. 144) dar, 
der sich die medienethische Aufarbeitung der HIV/Aids-Thematik zu 
stellen hat. Während die Massenmedien des 20. Jahrhundert ihrer 
Deutungsmacht im Modus der Fremddarstellung der HIV/Aids-Pro-
blematik und den damit gegebenen Aspekten menschlichen Leidens 
Ausdruck verschafften, so dass sich die mit HIV/Aids aufgegebene Pro-
blematik der Darstellbarkeit menschlichen, individuellen Leidens in 
der Öffentlichkeit immer vor dem Hintergrund der Missbräuchlichkeit 
der Mittlerfunktion der Massenmedien konkretisierte, unterscheidet 
sich davon die heutige mediale Situation erheblich. Mit dem Auftreten 
des Internets bietet sich die Möglichkeit der Selbstdarstellung, welche 
sich über das Modell der Teilhabe des Einzelnen an der medialen Kon-
struktion definiert. Doch die Grenzen einer verantwortbaren Media-
lisierung menschlichen Leidens sind unter den Bedingungen der neuen 
Medien neu zu justieren, weil der selbstbestimmte Raum der elektro-
nischen Kommunikation nicht in ein Modell der institutionellen Sende-
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hoheit eingespannt ist, und weil Aids als Metapher für Kontamination 
und Mutation immer an der Grenze medialer Fixierung und Instru-
mentalisierung steht. Capurro votiert unter Rückgriff auf den Kann-
tischen Vernunftbegriff dafür, Selbstdarstellung zu fördern und zu 
ermöglichen, um durch den „öffentlichen Gebrauch“ der Vernunft, 
„sich selbst zu gestalten“ und so zu einer Gleichwertigkeit von Selbst-
bestimmung und Solidarität zu gelangen. Entscheidendes Kriterium ist 
für Capurro „die Reflexion, auf die jeweiligen Möglichkeiten und 
Grenzen von Begriffen und Bildern zu achten, die moralisch verwerflich 
sind und die durch eine scheinbare Sinnfixierung zur Ausgrenzung, 
Stigmatisierung und letztlich auch zur Vernichtung des Anderen miss-
braucht werden“. (S. 154)  

Klaus Wiegerling nimmt in seinem Beitrag Tabu und Notwendigkeit: 
das Dilemma Aids zu zeigen die Auflösung von Privatheits- und Intimi-
tätsvorstellungen in den gegenwärtigen Medien zum Anlass, um nach 
den Grenzen des öffentlichen Raumes zu fragen, damit überhaupt noch 
Selbstbestimmung gewährleistet werden kann. Der Raum der Privat-
heit wird von Wiegerling als ein positiver Raum ausgewiesen, der für 
die personale Identitätsbildung grundlegend ist, und deshalb als „ein 
Bereich radikaler Selbstbestimmung ohne Rücksichtnahme auf hetero-
gene Interessen“ (S. 159) zu bestimmen ist. Dies rechtfertigt, diesen 
Raum mit Tabuisierung zu belegen, eben weil der Raum der Privatheit 
als ein zentraler Lebensbereich für Selbstbestimmung in der Gefahr 
steht, „durch öffentliche oder merkantile Zugriffe nicht nur [zu] leiden, 
sondern möglicherweise zerstört“ (S. 167) zu werden. Weil Medien und 
Öffentlichkeit freie Machtbereiche sind, die nicht institutionell regle-
mentiert werden, so dass sie vor der Würde des Einzelnen inne halten, 
sind die Lebensbereiche, in denen diese Selbstbestimmung nur 
eingeschränkt vollzogen werden kann, in besonderer Weise schützens-
wert. Für die Darstellung von Aids erwächst daraus ein Dilemma: „Das 
Dilemma, in dem sich jede inszenitorische Auseinandersetzung be-
findet, ist, die Grenze zu finden zwischen der als notwendig erachte-
ten Enttabuisierung und einem Voyeurismus, der nur niedere Instinkte 
bedient.“ (S. 163) Weil kein ethischer Referenzrahmen für die Bear-
beitung dieser heterogenen Einflussfelder zu haben ist, hat jede me-
diale Inszenierung von HIV/Aids diesem Dilemma unter Wahrung des-
selben zu begegnen und die Grenzen der medialen Inszenierung jedes 
Mal neu entlang dieses Dilemmas zu ziehen. 

Hille Haker wendet sich unter der Überschrift Medizinethische 
Grundfragen der HIV/Aids-Bekämpfung den Aspekten von Selbstbestim-
mung und Fremdbestimmung zu, denen die Medizinethik im Rahmen 
der Reflexion auf die Aids-Bekämpfung und Aids-Behandlung 
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begegnet. Dies sind insbesondere Fragen der Identität der von Aids 
Betroffenen, Fragen der Beziehung zwischen Patienten und Arzt sowie 
Fragen der Prävention. Da den Ausführungen Hakers zufolge die Rede 
vom „autonomen Patienten“ letztlich gar nichts erklärt, sondern 
bestenfalls als vergangenheitsblinde Attitüde oder als Trugbild des 
politischen Liberalismus sich ausweisen lässt, potenziert sich das 
Problem von Fremd- und Selbstbestimmung in der Medizinethik. Statt 
wie die normative Medizinethik über den Einzelnen in Form der Argu-
mentation zu triumphieren, wählt Haker den Ansatz einer narrativen 
Medizinethik. Es geht nicht mehr um eine große, universale Metaer-
zählung, sondern um einzelne, divergierende Geschichten der von 
HIV/Aids-Betroffenen. „Im Erzählen kommen nicht nur die verschie-
denen Umgangsweisen mit Aids zur Sprache, sondern es werden auch 
verschiedene Verständnisse der Krankheit deutlich, die dem 
medizinischen Verständnis ergänzend zur Seite zu stellen sind, um irr-
tümliche Engführungen zu vermeiden“. (S. 177) Von diesem narrativen 
Ansatz ergeben sich auch Konsequenzen für das Arzt-Patienten-
Verhältnis: Nicht ein falsch verstandener Paternalismus resultiert 
daraus, wohl aber Ärzte, die Anteil nehmen an den Patienten-
erzählungen und die deshalb „keineswegs die Haltung ihrer Patienten 
nur passiv entgegen nehmen, sondern sich aktiv mit ihnen auseinan-
dersetzen müssen, um sie so zu einem reflektierten Handeln zu 
bewegen“. (S. 178f.) Von diesen Überlegungen aus kritisiert Haker auch 
die HIV/Aids-Politik der Mehrheit der Vertreter der katholischen 
Kirche, sofern sie als bloße Moraltheologie im Mantel naturrechtlicher 
Argumentation gerade nicht Anteil an den Lebensgeschichten von 
HIV/Aids-Betroffenen nimmt, sondern in Berufung auf die Essenz des 
Menschen ihn ohnmächtig werden lässt.  

In dem Beitrag Selbstbestimmt sterben von Michael Quante wird der 
medizinethische Diskurs in ein höchst umstrittenes und brisantes Feld 
gegenwärtiger Ethik geführt. Quante zeigt auf, dass unabhängig von 
der Aids-Erkrankung die Medizinethik hinsichtlich dieser Thematik 
aufgefordert ist, grundlegende Fragen zu beantworten, wie die nach 
dem Verhältnis von Sterbebegleitung oder Sterbehilfe und – noch 
gravierender – nach den Grenzen der Selbstbestimmung, denn das 
„Bedürfnis nach aktiver Selbstgestaltung des eigenen Sterbens und des 
eigenen Todes ist der Grenzfall dieses Bemühens um eine autonome 
Lebensführung“. (S. 194) Quante erfasst die damit gegebene ethische 
Problemlage vom Prinzip der biographischen Identität einer Person, 
nach der „die Persönlichkeit sich durch die evaluative Identifikation 
des Menschen mit seiner eigenen Biografie konstituiert“ und folgert 
daraus, dass „eine Bewertung des eigenen Lebens in das personale 
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Leben eingeschrieben“ (S. 196) ist. Wofür Quante letztlich als Maßgabe 
plädiert, ließe sich als interne Rekonstruktion individueller Autonomie 
erfassen: Wir vermögen über uns als Persönlichkeit aus einer externen 
Perspektive nichts zu sagen, wir können uns nur aus uns selbst und vor 
dem Hintergrund unserer Biographie begreifen. Von diesem Prinzip 
aus ist die Qualität des Lebens entscheidend von der durch autonome 
Personen geleisteten Selbstbewertung abhängig, so dass Ausdruck der 
personalen Autonomie auch der von Patienten geäußerte Tötungs-
wunsch sein kann, der ethischen Respekt verdient. So sehr Quante aus-
gehend von dieser Argumentation ein Recht auf freiwillige Sterbehilfe 
plausibel zu machen sucht, so wenig korrespondiert ihr eine Pflicht zu 
töten, „denn eine solche Pflicht würde die Autonomie und die Inte-
grität derjenigen, die eine solche Sterbehilfehandlung durchzuführen 
hätten, systematisch missachten.“ (S. 203) Quante weist deshalb das 
Recht auf freiwillige Sterbehilfe als ein „schwaches positives Recht“ 
aus, das sich nur an der Demarkationslinie der allen Beteiligten ge-
währten Autonomie und Integrität vollziehen kann. Für Quante ergibt 
sich daraus an die Gesellschaft die Forderung, „einen rechtlichen und 
institutionellen Rahmen bereitzustellen, der die Umsetzung dieses 
schwachen positiven Rechts ermöglicht.“ (S. 204) 

Stefan Etgetons Beitrag „Gesundheit für alle“? Prävention und ihre 
Grenzen greift unter dem für die HIV/Aids-Problematik wichtigen 
Aspekt der Präventionsethik das Verhältnis von Selbstbestimmung und 
Fremdbestimmung auf. Etgeton sucht nach einem erfahrungsnahen 
Ansatz für die Präventionsethik, der auf jene rigoros aprioristischen 
Akzentuierungen verzichtet, deren Kehrseite in einem mangelnden 
Bezug zu den Bedingungen liegt, die Menschen als Menschen und 
deren Lebensformen charakterisieren. Von hier aus spricht er sich für 
einen „aufgeklärten Hedonismus“ aus, dessen Medium die „sinnliche 
Vernunft“ und dessen „Ziel nachhaltiger, besonnener Genuss“ ist. Die 
Präventionsethik steht nach Etgeton deshalb vor der schwierigen 
Aufgabe, „zur sinnlichen Besinnung der Sinne beizutragen, ohne die 
Lüste zu rationalisieren“. (S. 212) Laut Etgeton gelingt ihr dies nur, 
wenn sie sich selbst begrenzt und „nicht in den Behaviorismus 
individueller Handlungsanleitungen oder bloße Gesundheitserziehung 
abgleitet“(S. 216), sondern ausschließlich die individuelle Entscheidung 
des Einzelnen mit all ihren Konsequenzen zu respektieren versteht. Im 
Hintergrund von Etgetons Ausführungen steht letztlich das Ansinnen, 
gesundheitspolitische Systeme so zu gestalten, dass sie Individuen ein 
reichhaltiges und erfülltes Leben zu führen ermöglichen. Dies bedeutet 
eine spezifische Herausforderung in einer Zeit, in der gesundheits-
politische Programme und präventive Interventionen zunehmend auf 
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ein kommerziell verflachtes Verständnis des Wohlergehens reduziert 
sind. Von daher gewinnt die Präventionsethik Etgeton zufolge ihr 
ethisches Profil: Sie steht vor der Aufgabe, die Emanzipation der 
Menschen aus den verhältnisbedingten Selbst/Widersprüchen in ihre 
Interventionskonzepte zu integrieren und „ihre eigenen präventiven 
Ziele so präzise und behutsam wie möglich“ (S. 219) zu formulieren.  

Bettina Schmidt untersucht in ihrem Beitrag Völlig gesund und 
vollends verantwortlich. Die Gesundheitsforderung in der Gesundheitsför-
derung kritisch den Begriff der Eigenverantwortung im Gesundheits-
diskurs. Sie zeigt auf, dass dieser Begriff, der im Gewande der Selbst-
bestimmung daher kommt, sich bei näherem Hinsehen als Fremdbe-
stimmung entpuppt: „Eigenverantwortung meint genau nicht Selbstbe-
stimmtheit bzw. informierte Entscheidungsautonomie im Hinblick auf 
die Wahl zwischen verschiedenen Verhaltensweisen oder gar verschie-
denen Gesundheitszuständen, sondern ist als Anpassungsleistung an 
den jeweils aktuell gültigen Wissensstand zu Gesundheit zu ver-
stehen.“ (S. 224) Mit der Stärkung der individuellen Verantwortung im 
Gesundheitswesen wird – nach Schmidt – der Fremdbestimmung 
Raum gegeben, weil sie zur Anpassung des Gesundheitsbereichs an die 
Gesetze der Marktökonomie führt. Der Ruf nach Eigenverantwortung 
verfehle ein handhabbares ethisches Parameter zu sein, sondern diene 
einem ganz anderen Zweck: „Sie beruhigt die risikosensibilisierte 
Gesellschaft, wobei die Beruhigung weniger auf die Minderung von 
Gesundheitsrisiken gegründet ist, sondern darauf, dass man weiß, wen 
man verantwortlich machen kann – im Zweifel den Einzelnen“. (S. 230) 
Von daher sei die Rede der individuellen Verantwortung als 
unterkomplex anzusehen, vielmehr seien nur von differenzierten Pro-
zeduren der Verantwortungszuweisung präventionsethische Optionen 
zu erwarten. Diese sieht sie realisiert, wenn ausgehend von einer ko-
operativen Verantwortung ein Paradigmenwechsel stattfindet: „weg 
von der bisherigen ursachenorientierten hin zu einer lösungsorien-
tierten Betrachtungsweise“ (S. 233), die sich als effektiven Verantwor-
tungsmanagement versteht. 

Der letzte Abschnitt des Bandes versammelt religionswissenschaft-
liche und theologische Perspektiven, die Konzepte von Erinnerung und 
Hoffnung als unverzichtbarer Aspekte ethischer Reflexion herausar-
beiten. 

Der Beitrag von Bärbel Beinhauer-Köhler „… ist dicker als Wasser". 
Religiös-kulturelle Deutungen von Blut zeigt das menschliche Blut als 
Gegenstand vielschichtiger und hochgradig aufgeladener symbolischer 
Zuschreibungen auf. Man denke an Begriffe wie „Blutschande“, „Blut-
rache“ und Assoziationen von Leben bis Tod. Die religionswissen-
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schaftliche Perspektive erinnert verbreitete Deutungsmuster und Um-
gangsweisen mit Blut, die häufig in religiösen Vorstellungen wurzeln 
und in zahlreiche kulturelle Kontexte übertragen werden. Immer be-
rührt Blut existenziell. Dies wirkt sich unmittelbar auch auf die Wahr-
nehmung von Aids sowie den Umgang mit Aids-Patienten aus. 

Beinhauer-Köhler spürt diesen Zusammenhängen nach und 
verfolgt verbreitete positive und negative Konnotationen von Blut in 
Religionen sowie deren Aktualisierungen und Übertragungen in 
kulturelle Kontexte. So wird ausgehend von der positiv konnotierten 
und mit „Reinheit“ verbundenen Annahme des Blutes als Träger des 
Lebens dessen Vergießen im Opfer zu einer elementaren religiösen 
Form, das Blut ist ein Träger von „Heil“. Soziale und religiöse Gemein-
schaften definieren sich u.U. über eine reale oder fiktive Bluts-
verwandtschaft und Vorstellungen wie der „Blutsbruderschaft“. 
Gleichzeitig ist Blut ambivalent, als solches meist tabuisiert und weckt 
ebenfalls negative Assoziationen von Krankheit, Tod, Sexualität und 
Unreinheit. Verstöße gegen Gemeinschaften werden als „Blutschande“ 
sanktioniert. Das Thema Aids ist nicht von ungefähr besonders 
emotional besetzt, hier kumulieren Assoziationen zum Thema Blut, die 
auf eine lange religions- und kulturgeschichtliche Vergangenheit 
zurückblicken. Beinhauer Köhler weist darauf hin, „dass gerade in den 
Religionen eine Wurzel für einen humanen Umgang mit Kranken liegt, 
die sich in großen Institutionen wie der karitativen oder diakonischen 
Hilfe, aber auch der islamischen sadaqa oder der hinduistisch-bud-
dhistischen dana manifestiert. Die Ausgrenzung von Aids-Kranken, die 
als kulturelles Muster eines Zurückschreckens vor ihrem Blut erkenn-
bar wird, kann durch die Ethik, die in den gleichen Kulturen an ande-
rer Stelle entwickelt wurde, positiv aufgelöst werden.“ (S. 250) 

Auch der Beitrag von Andreas Grünschloß Ethische Normen und 
ritualisierte Verhaltensweisen im Umgang mit Blut spiegelt exemplarisch 
ambivalente Deutungen des Blutes wider. Er zeigt zunächst wie der 
Osho-Ashram in Pune auf Aids mit der Einführung eines eigenen Aids-
testes reagierte und sich damit sogar rühmt, die einzige Aids-bewusste 
Religion der Welt zu sein, oder wie ein Besucher des Ashram es formu-
lierte: „Der erste Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis ist ein Aids-Test“ 
(3). Im zweiten Beispiel geht er Bluttransfusionsproblemen aus der 
Sicht der Zeugen Jehovas nach. Einen Zusammenhang zwischen Blut 
und Sperma zeigt er an einem Beispiel aus Papua-Neuguinea auf und 
befasst sich nach einer knappen systematisch-religionswissen-
schaftlichen Zwischenüberlegung mit der rituellen Menschentötung bei 
den Azteken. Diese zeitlich und kulturell breit gestreuten Exempel 
zeigen gerade auch im Zusammenhang mit dem Beitrag von 
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Beinhauer-Köhler auf, dass in allen Gesellschaften religiöse Überzeu-
gungen wirken, die ein jeweils verschiedenes Verständnis von Blut und 
den Umgangsweisen damit erzeugen, die mit anderen Grundfragen 
individuellen und gesellschaftlichen Handelns wie Krankheit, Sexuali-
tät und Schuld oft undurchsichtig zusammenwirken. Der weltweite 
Kampf gegen HIV/Aids kann aber nur gelingen, wenn nicht allein die 
medizinische Logik des Westens, sondern die Gesamtheit der je-
weiligen Kulturen verstanden und respektiert wird, in denen die Prä-
ventionsmaßnahmen und Behandlungen greifen sollen. Ohne religions-
wissenschaftliches Wissen können Kulturen und ihre Verhaltensmuster 
nicht begriffen werden – auch nicht die jeweils eigene. Gerade das 
macht der Blick auf fremde Kulturen und Religionen erfahrbar: „Viele 
Religionen sehen das Blut geradezu als den ‚Sitz des Lebens‘ an. Der 
religiöse Umgang mit Blut ist folglich auch kein natürlich-selbst-
verständlicher, sondern er unterliegt spezifischen kulturell-religiösen 
Reglements. Blut kann kontaminierend wirken, es ist aufgeladen mit 
Energie, diese kann genutzt und kanalisiert werden, oder sie muss 
aufgrund ihrer Gefährlichkeit gemieden werden.“ (S. 255f.) 

Kristina Dronsch analysiert in ihrem Beitrag Das medikalisierte 
Aidsgedächtnis. Wege zu einer Ethik der Erinnerung Modelle der Zeugen-
schaft, die implizit und teilweise auch explizit einer Ethik der Erinne-
rung verpflichtet sind. Den von ihr kritisierten Zeugenschaftsmodellen 
des Filmes „Philadelphia“ und des Buches Kramers wirft sie vor, eine 
realitätsferne Homogenisierung vorzunehmen, die gerade von der 
brutalen Realität der Aidskrankheit zerrissen wird: „Denn die Er-
fahrung mit der Aids-Epidemie vertragen sich nicht mit der tröstlichen 
Vorstellung einer für allen verbindlichen Lebenswelt und eines ge-
meinsamen Horizontes des Verstehens.“ (S. 286) Die Modelle von 
Zeugenschaft brechen im Innersten zusammen, da dieses auf dem Sub-
jekt gründen, weil es „beim Zeugnis-Geben immer um das Bezeugen 
einer dem Anderen – eben dem Zeugnisempfänger – unzugänglichen 
Erfahrung geht.“ (S. 287) Die gegenwärtige Grundlagenkrise wissen-
schaftlicher Ethik spiegelt Dronsch zufolge die Inhomogenität des 
gesellschaftlichen Wissens und Verhaltens. „Eine Lösung ist nur von 
einer Konzeption zu erwarten, die genau diese Abwesenheit, den Ver-
lust der ordnenden Stabilität zum inhärenten Ausgangspunkt ihrer 
ethischen Überlegungen macht.“ (S. 290) Eine Ethik der Erinnerung, die 
gerade nicht vom Subjekt aus denkt, sondern von der Gabe des Er-
innerns, findet Dronsch in der Konzeption des Parakleten im Johannes-
evangelium: „hier wird eine Konzeption einer Ethik für Erinnerung 
greifbar, die festhält, dass Erinnerung sich einer Gabe verdankt.“ (S. 
296f.) 



XXVI Stefan Alkier/Kristina Dronsch 

Heiko Schulz arbeitet in seinem Beitrag Genügt die Hoffnung? Über 
Aids als Problem der theologischen Ethik das Konzept der Hoffnung als 
notwendige und hinreichende Bedingung moralischer Verantwortung 
heraus. Auf der Basis einer knappen Phänomenologie „moralischer 
Probleme“ versucht der Vortrag zunächst zu präzisieren, inwiefern der 
Problemkomplex HIV/Aids nicht nur eine medizinische, soziale, po-
litische, rechtliche und ökonomische, sondern auch eine irreduzibel 
ethische Dimension besitzt. Anschließend wird die Frage erörtert, ob 
und inwieweit eine genuin theologische Perspektive zu einem mindes-
tens in ethischer Hinsicht differenzierteren und umfassenderen 
Verständnis der Immunkrankheit beitragen kann. Die Frage wird ver-
neint – verbunden mit dem Hinweis, dass der einschlägige Erkenntnis 
erweiternde Beitrag theologischer Reflexion die metaphysischen Vor-
aussetzungen ethischer und/oder moralischer Urteilsbildung als 
solcher betrifft. Diese Voraussetzungen werden im letzten Abschnitt im 
Blick auf ihre genuin eschatologischen Implikationen hin zugespitzt, 
und zwar am Leitfaden der Frage nach dem Verhältnis von Hoffen und 
Handeln. Danach besteht erstens die Eigentümlichkeit der Hoffnung in 
ethischer Hinsicht darin, dass sie moralische Verantwortung freisetzt 
bzw. hinreichend bedingt: Jeder, wenn auch nicht zwangsläufig nur 
derjenige, der hofft, hat und übernimmt Verantwortung. Zweitens und 
epistemisch gesehen steht Hoffnung im Unterschied zum Glauben für 
ihre eigene Berechtigung ein. Drittens und genetisch betrachtet bietet 
der christliche Glaube hinreichende Gründe zu hoffen – auch und nicht 
zuletzt auf den endgültigen Sieg über Aids und/oder HIV. Für jede 
Ethik aber gilt: „Hoffnung bedingt die Möglichkeit von Moralität 
hinreichend.“ (S. 306) „Jeder der hofft, gibt eben dadurch mindestens 
implizit seine Bereitschaft zu erkennen, sich beim Anspruch auf mo-
ralische Integrität seiner selbst und dessen, worauf er hofft, behaften zu 
lassen.“ (S. 306) 

Elisabeth Gräb-Schmidt gibt in ihrem Beitrag Hoffnung als Ausdruck 
der eschatologischen Existenz des Menschen. Einsichten theologischer Ethik 
den Menschen als das „weltoffene Wesen“ zu verstehen, das in dieser 
seiner Eigenschaft als handlungsfähig und als auf Zukunft ausgerichtet 
charakterisiert ist. Der Verlust von Zukunft, der menschliches Leben 
begleitet, wird damit zur drohenden Bewältigungsaufgabe. Die Krank-
heit zum Tode ist nach der christlichen Auffassung jedoch nicht ein 
körperliches Gebrechen, nicht der irdische Tod, sondern die Hoff-
nungslosigkeit. Die Lebendigkeit des Lebens hingegen liegt in der 
Hoffnung und wird durch sie lebendig gehalten. Mit dem Gedanken an 
die Zukunft wird denn auch nicht in erster Linie das drohende Ende, 
sondern Hoffnung verbunden. Zukunft verbindet sich mit Zuversicht 
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und Vertrauen. Für die Hoffnung liegt in der Zukunft damit eine Ver-
heißung. Gerade diese Verheißung hält nun aber die Gegenwart in ge-
spannter Erwartung. Diese Verheißung macht die Lebendigkeit der 
Gegenwart aus und bestimmt die Handlungsfähigkeit des Menschen. 
Genau diese „zeitliche“ Hoffnung kennzeichnet die symbolische Kraft 
des Menschen über die Grenzen seiner endlichen Existenz hinaus. Das 
christliche Verständnis von Zukunft zielt darauf, dass das, was aus-
steht, nicht das Ende, sondern Erfüllung und Vollendung ist. Die Zu-
kunftsausrichtung des Daseins meint dann aber nicht zuerst eine Aus-
richtung auf das Jenseits. Gerade das hält der Begriff der Eschatologie 
fest. Eschatologisch verstanden liegt die Bewältigung des Lebens in der 
Erfassung der Zeitlichkeit des Daseins als Zentrierung der Zeit in der 
Gegenwart. „Und damit ist die eschatologische Existenz diejenige, die 
keine Angst vor der Zukunft und keine Angst vor dem Verlust der 
Zukunft hat.“ (S. 338) Qualifizierte Gegenwart entsteht christlich ver-
standen dadurch, dass die Zeit aus der Fülle der Ewigkeit jetzt schöp-
fen kann. Nur so wird Vertrauen ins Dasein gewonnen und damit die 
Freiheit, unser gegenwärtiges Sosein in allen Defizienzen zu akzep-
tieren und angesichts unserer Endlichkeit zu handeln. Das Handeln im 
Sinne der Gestaltung eines gelingenden Lebens ist insofern aufs engste 
geknüpft an eine eschatologische Distanznahme zu unseren vorder-
gründigen Bedürfnissen, die uns daran hindern, das Leben aus seiner 
Ganzheit und Zielbestimmung zu verstehen. Vor diesem Hintergrund 
wäre es die eschatologisch verstandene Hoffnung, die der Ethik aller-
erst zu ihrer zentralen Kerngestalt, der Thematisierung der Freiheit, 
verhelfen kann: „Ohne die Hoffnung ist Handeln gar nicht möglich – 
und auch nicht das Jasagen zum Leben. *…+ Ohne Hoffnung gegen 
allen Augenschein, ohne Glaube an Rettung und Sinn, wären die Be-
mühungen zu helfen zum Scheitern verurteilt, fehlte ihnen die Kraft, 
die Berge versetzt.“ (S. 339) 

Stefan Alkiers Beitrag Kann denn Liebe Sünde sein? erinnert zunächst 
an das wissensethische Plädoyer für paralogische Diskurse, die der 
Komplexität und Widersprüchlichkeit der Generierung gesellschaft-
lichen Wissens Rechnung trägt. Sodann zeigt Alkier auf, dass die Bibel 
selbst eine paralogische Struktur hat, die es vermeidet, dass die vielen 
lokalen Erzählungen der Bibel von ihrer narrativen Makrostruktur ver-
einnahmt und geglättet werden. Die Jesus-Christus-Geschichte als 
lokales Wort vom Kreuz unterläuft jede totalitäre Ideologie, weil sie an 
die Stelle totalisierender Macht die lokale Solidarisierung mit den 
jeweiligen Opfern jenseits der Grenzziehung von Innen und Außen zu 
leben aufgibt. Aus dieser Einsicht heraus wird das Doppelgebot der 
Liebe als Selbstverpflichtung derjenigen ausgewiesen, die sich vom 
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Geist der Jesus-Christus-Geschichte angesprochen fühlen. Dieses kri-
tische Prinzip der Liebe vermag präzise zu formulieren, wann Liebe 
aus biblischer Sicht zur Sünde wird: „Ist diese Liebe, die den anderen 
im Blick hat und ihm unter keinen Umständen schaden möchte, im 
Spiel, so sind auch Lust und Leidenschaft keine Sünde.“ (S. 352). 
„Menschen aber, die ihre Lust so ausleben, dass sie den Körper der 
oder des anderen lieblos benutzen und sie bzw. ihn wie eine Ware be-
handeln, liegen voll neben dem Geist der Liebe: sie sündigen. Wenn 
diese lieblose sexuelle Benutzung des bzw. der anderen unsachge-
mäßer Weise Liebe genannt wird, dann ist Liebe Sünde.“ (S. 356) 

Nach den wissenschaftlichen Beiträgen resümieren Steffen Taubert 
und Holger Sweers in ihrem Epilog Was haben sich Aidshilfe und Ethiker 
zu sagen aus der Sicht der DAH den Ertrag der im vorliegenden Band 
versammelten Argumentationen und bemängeln ein Übergewicht des 
Verantwortungsdiskurses. Ihre Ausführungen machen deutlich, dass 
aus ihrer Sicht die DAH das ethische Prinzip neminem laedere nicht 
vorbehaltlos akzeptieren soll. Vielmehr erklären sie die Lust des 
Einzelnen zum Maß der Dinge. Taubert und Sweers fordern Solidarität 
von der Gesellschaft für die Betroffenen ein, aber nicht von ihnen für 
die anderen und für die Gesellschaft als Ganze. So fragt sich Sweers, 
„ob die Aidshilfe nicht in einem anderen Planetensystem kreist als 
einige Autoren dieses Bandes. ‚Keine Rechenschaft für Leidenschaft‘, 
‚Lust und Rausch‘, ‚mündiger Drogenkonsum‘ – das sind ja Stichworte, 
die für Aidshilfe und für die Aidshilfe steht.“ (S. 361) 
 



Freiheit und Verantwortung





Die Freiheit des Einzelnen und  
das Interesse der Gesellschaft1 

 

 

JULIAN NIDA-RÜMELIN 

I. 

Die Veranstalter haben mich darum gebeten, einen Vortrag zu halten, 
der aus der Sicht aller unterschiedlichen Disziplinen und Forschungs-
ansätze, die an diesem Projekt beteiligt sind, relevant ist. Dies möchte 
ich tun, indem ich Sie – wohl wissend, dass wir uns nicht in einem phi-
losophischen Oberseminar befinden – auf einen Gedankenausflug mit-
nehme. Ziel ist es, folgende Grundfrage zu erörtern: Wie verhält sich 
die Freiheit des Einzelnen zum Gesamtinteresse der Gesellschaft bezie-
hungsweise zum Gemeinwohl?  

Diese Frage ist nicht nur an sich interessant, sondern an ihr lassen 
sich auch zwei für die Philosophie wichtige methodologische Punkte 
festmachen. Zum einen handelt es sich offensichtlich um eine grundle-
gende Abwägungsfrage. Denn es gilt zu klären, in welchem Verhältnis 
zwei Werte oder Normen, die uns beide relevant erscheinen, zueinan-
der stehen sollten. Dass uns tatsächlich sowohl das Gemeinwohl als 
auch die individuelle Freiheit in ähnlichem Maße wichtig sind, zeigt 
sich unter anderem daran, dass beiden in den Verfassungen liberaler, 
demokratischer Staaten ein wichtiger Stellenwert zugewiesen wird. 
Interessanterweise trägt aber gerade die Klärung solcher Abwägungs-
fragen häufig zum ethischen Fortschritt von Gesellschaften bei – näm-
lich dann, wenn man feststellen muss, dass die Art und Weise, wie 
bestimmte Normen praktisch umgesetzt werden, nicht dem Verhältnis 

                              
1  Bei diesem Text handelt es sich um die redigierte Fassung eines freien Vortrags, der 

am 19.6.2008 auf der interdisziplinären Fachtagung „HIV/Aids – Ethische Perspekti-
ven“ an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main gehalten wurde. Der freie Stil 
der Rede wurde weitgehend beibehalten. Für die Redaktion danke ich Christine Bra-
tu. 
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entspricht, in dem sie gemäß der theoretischen Abwägung zueinander 
stehen sollten. Als Beispiel hierfür kann man etwa den Wechsel vom 
paternalistischen Medizinethos zum Paradigma des so genannten in-
formierten Konsens in der Medizinethik anführen: Über Jahrzehnte 
hinweg hat sich die Medizinethik an der Norm des Expertentums 
orientiert, da sie von der Vorstellung geprägt war, dass die Ärzteschaft 
ein Berufsstand sei, dem man die Gesundheit des Einzelnen aufgrund 
seiner spezifischen Qualifikation und Kompetenz rückhaltlos anzuver-
trauen habe. Doch mittlerweile würde man diese Haltung als paterna-
listisch bezeichnen, nachdem im Laufe der Zeit deutlich wurde, dass 
sie mit der Selbstverantwortung des Einzelnen als dem normativen 
Fundament einer liberalen Gesellschaft nur schwer zu vereinbaren ist. 
Dieses besagt nämlich, dass die letzte Entscheidung über meinen Kör-
per von niemand anderem als mir selbst zu treffen ist – auch wenn wir 
fachlicher Kompetenz ansonsten einen wichtigen Stellenwert zuwei-
sen.2 

Zudem wird sich in der Diskussion zeigen, dass die Güte insbeson-
dere ethischer Theorien davon abhängt, ob sie für die Praxis relevant 
sein, diese also sinnvoll anleiten können. Denn es gilt: Nichts ist prakti-
scher als eine gute Theorie. Auch dies lässt sich am Beispiel der Medi-
zinethik illustrieren. Diese entstand, da sich in der Konfrontation mit 
konkreten medizinischen Problemen offenbarte, dass die gängigen 
normativen Großtheorien diese nicht in einer für die Praxis befriedi-
genden Art beantworten konnten. So konnten weder Kantianismus 
noch Utilitarismus praxistaugliche Antworten auf die Frage liefern, ob 
bei komatösen Patienten die medizinischen Geräte abzuschalten seien 
oder nicht. Die Konfrontation mit der konkreten medizinischen Praxis 
zwang die philosophische Ethik somit zu einer grundlegenden Klärung 
des Theorie-Praxis-Verhältnisses und dazu, sich aus den allzu begriffs-
orientierten Diskussionen zu verabschieden und die Probleme kohären-
tistischer anzugehen. Denn für eine praxisrelevante Lösung solcher 
Probleme ist es notwendig, nicht nur philosophischen Prinzipien, son-
dern vor allem auch unseren moralischen Intuitionen zumindest eine 
gewisse Anfangsplausibilität zuzuschreiben. Insofern hatte Stephen 
Toulmin durchaus Recht mit der Feststellung, dass konkrete medizini-
sche Fragen der philosophischen Ethik das Leben gerettet haben.3  

                              
2  Vgl. dazu B. Schöne-Seifert, Medizinethik, in: Angewandte Ethik. Die Bereichsethi-

ken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch, hg. v. J. Nida-Rümelin, Stutt-
gart 2005, 690-803. 

3  Vgl. St. Toulmin, How Medicine Saved the Life of Ethics, in: New Directions in 
Ethic: the Challenge of Applied Ethics, hg. v. J.P. DeMarco, R.M. Fox, New York 
1986, 265-281. 
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Durch diese kohärentistische Wende lässt sich eine „Boomphase‚ 
der Ethik verzeichnen, deren Ende nach wie vor nicht abzusehen ist.4 
Dies ist vor allem insofern beachtlich, als sie sich davor in einer Dürre-
phase befunden hat, die in Kontinentaleuropa meiner Ansicht nach 
bereits in der ersten Philosophengeneration nach Kant begann. Diese 
Dürrephase wurde durch die anglo-amerikanische Tendenz, seit An-
fang des 20. Jahrhunderts im Rahmen praktischer Philosophie fast aus-
schließlich metaethische Fragen zu behandeln, noch verstärkt – so dass 
die philosophische Ethik Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhun-
derts einem verdorrten Rinnsal ähnelte. Unterdessen hat der neue 
Ethikboom dazu geführt, dass ethische Themen unter den unterschied-
lichsten disziplinären und beruflichen Perspektiven betrachtet werden 
und sich entsprechend eigene Bereichsethiken entwickelt haben. So ist 
die Medizinethik beispielsweise eine eigene Disziplin geworden, die 
kaum noch von Philosophen oder Ethikern betrieben wird, sondern 
überwiegend von Medizinern. Ich beklage diesen Prozess nicht, da er 
letztlich ein Nebeneffekt des erfolgreichen Wiederaufstiegs ethischen 
Denkens ist: Denn wenn ein Ansatz erfolgreich ist, lässt er sich nicht 
mehr in den Mauern einer Disziplin halten, sondern expandiert und 
verselbstständigt sich. Dennoch muss man dafür sorgen, dass die zu-
nehmende Verselbstständigung einzelner Bereichsethiken (wie neben 
der Medizinethik auch der Rechtsethik, der ökologischen Ethik, der 
Genderethik und vielleicht auch bald der HIV-Ethik) von allgemeinen 
philosophisch-ethischen Diskursen die Philosophie nicht wieder in 
Versuchung führt, sich in die zwar hehren theoretischen, oft aber abge-
hobenen Debatten zurückzuziehen. 

II. 

Um sinnvoll abwägen zu können, wie sich Gemeinwohl und Freiheit 
des Einzelnen zueinander verhalten sollen, muss man sich zuerst klar 
machen, dass die politische Moderne mit dem Augenblick beginnt, in 
dem alle Legitimation auf das Individuum zurückgeführt wird. Das 
heißt, moderne politische Theorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
das Individuum ernst nimmt und sich ihm gegenüber für rechtferti-
gungspflichtig hält. Als konkret historische gilt diese These cum grano 

                              
4  Besonders deutlich ist die Renaissance normativen Denkens in der politischen Philo-

sophie zu beobachten. Das Werk, welches hier die neue Blütephase eingeleitet hat – 
John Rawls’ „A Theory of Justice‚ von 1971 –, spricht sich dabei explizit für eine ko-
härentistische, unsere moralischen Intuitionen miteinbeziehende Vorgehensweise 
aus (Vgl. John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge MA 1971). 
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salis: Denn zum einen gibt es nach wie vor Autoren, die eher einer kol-
lektivistischen Argumentation anhängen.5 Zum anderen gingen auch in 
der Antike Autoren von der normativen Relevanz des Einzelnen aus, 
wie etwa Epikur oder Pythagoras. Allerdings vertrat damals die Mehr-
heit der Philosophen die kollektivistische Auffassung, wie sich am Bei-
spiel des Aristoteles zeigen lässt. So heißt es in der „Nikomachischen 
Ethik‚ gleich auf den ersten Seiten: „Mag nämlich auch das Gute das-
selbe sein für den Einzelnen und den Staat, so scheint es doch größer 
und vollkommener zu sein, das Gute für den Staat zu greifen und zu 
bewahren; erfreulich ist es zwar schon bei einem einzigen Menschen, 
schöner und göttlicher aber für Völker und Staaten.‚6 Aristoteles ist 
also der Ansicht, dass wir das Gute für den Einzelnen in Abhängigkeit 
vom Guten für die Polis zu bestimmen haben. Die politische Moderne 
vertritt dagegen die entgegengesetzte These: Um zu bestimmen, was 
das Gute für die Polis ist, müssen wir wissen, was das Gute für den 
Einzelnen ist. Diese Ansicht – dass also das einzelne Individuum Ad-
ressat aller Rechtfertigung und Quelle aller Legitimation im Politischen 
ist – führt zu unterschiedlichen konkreten Konzeptionen. Eine der wir-
kungsmächtigsten ist der Utilitarismus. 

Diesem liegt die anthropologische These zugrunde, dass jeder 
Mensch danach strebt, Schaden zu vermeiden, Nutzen dagegen zu 
mehren. Verschiedene Varianten des Utilitarismus verstehen Unter-
schiedliches unter „Nutzen‚: Der Stammvater des Utilitarismus, Jere-
my Bentham, vertrat etwa eine hedonistische Auffassung individuellen 
Nutzens, wonach dieser in der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben 
und also im je eigenen Glücksgefühl besteht. Aktuellere Ansätze versu-
chen dagegen, den Begriff des Nutzens inhaltlich neutral zu halten und 
sprechen daher nur noch von Präferenzerfüllung – wobei offengelassen 
wird, wie diese Präferenzen inhaltlich bestimmt sind.7 Gemein ist allen 
utilitaristischen Ansätzen die Ansicht, dass Nutzen der einzige Wert 
ist, der ethisch relevant ist. Darüber hinaus geht der Utilitarismus da-
von aus, dass die Nutzenniveaus der einzelnen Individuen mess- und 
vergleichbar sind. So waren Bentham und seine Schule der Meinung, 
dass sich die Nutzenmessung irgendwann mit naturwissenschaftlichen 
Mitteln durchführen lassen würde. Doch selbst wenn sich Benthams 

                              
5  In dieser Hinsicht kann man einige der aktuellen kommunitaristischen Ansätze 

verstehen, etwa A. MacIntyre, After Virtue, Notre Dame 1981. 

6  Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1094b 5-10, in: Aristoteles, Die Nikomachische 
Ethik, Aus dem Griechischen und mit einer Einführung und Erläuterungen versehen 
von Olof Gigon, München 2004. 

7  Für einen Überblick über die verschiedenen Versionen utilitaristischer Ethik vgl. 
Einführung in die utilitaristische Ethik. Klassische und zeitgenössische Texte, hg. v. 
O. Höffe, München 1975. 



 Die Freiheit des Einzelnen und das Interesse der Gesellschaft 5 

Hoffnung in die naturwissenschaftliche Glücksforschung nicht erfüllt 
hat und die Frage nach der Vergleichbarkeit individueller Nutzenwerte 
ein chronisches Problem des Utilitarismus ist8 – die politische These, 
die der Utilitarismus zieht, scheint folgerichtig: Denn er behauptet, 
dass sich aus dem bisher Gesagten ableiten lässt, dass der gesellschaft-
liche Nutzen beziehungsweise – um eine gebräuchlichere Terminologie 
zu wählen – das gesellschaftliche Wohl in der Summe des Nutzens der 
einzelnen Gesellschaftsmitglieder besteht. Da der Utilitarismus der 
Ansicht ist, dass es ethisch geboten sei, die Nutzensumme zu steigern, 
ist demnach die Gesellschaft dazu angehalten, die Nutzensumme ihrer 
Mitglieder zu befördern. So muss es etwa das Ziel der gesetzgebenden 
Instanz sein, diejenigen Gesetze festzuschreiben, die im Vergleich zu 
allen anderen möglichen Gesetzen die Nutzensumme der Bürger opti-
mieren, wie Bentham in seinem Hauptwerk „Principles of Legislation‚ 
ausführt.9 

Bevor ich auf die Schwierigkeiten des Utilitarismus eingehen möch-
te, will ich zuerst auf seine eminenten Stärken hinweisen. Zum einen ist 
der Utilitarismus in seinen meisten Spielarten insofern eine liberale 
Ethik und politische Philosophie, als er keine inhaltlichen Festlegungen 
dazu trifft, was als Nutzen eines Individuums zählen darf. Die Präfe-
renzen der Einzelnen werden – mit einigen Einschränkungen – so, wie 
sie sind, ernst genommen. Zum anderen ist die kritische Intention des 
Utilitarismus nicht zu verkennen: So versucht er einerseits, die Ethik in 
einem den Menschen tatsächlich vertrauen Phänomen zu verankern, 
nämlich im individuellen Streben nach Nutzen; dabei orientiert er sich 
nicht an klerikalen Vorschriften oder gesellschaftlichen Vorurteilen. 
Andererseits ist er eine streng egalitäre Theorie, da in die Nutzensum-
me, die es zu maximieren gilt, der Nutzen jedes Individuums gleicher-
maßen eingeht. Gemessen an obiger These ist der Utilitarismus schließ-
lich eine genuin moderne politische Theorie, da er die Legitimität von 
staatlichen Handlungen an die Zustimmung durch den Einzelnen zu-
rückbindet. Denn die Konzentration auf das Individuum muss das 
Proprium einer Konzeption sein, der es um die Mehrung des Nutzens 
der Einzelnen geht.  

Dennoch gerät diese Sichtweise in einen fundamentalen Konflikt mit 
einem substantiellen Verständnis individueller Freiheit. Ich möchte drei 
Aspekte nennen, die dies deutlich machen: So umfasst unser Verständ-

                              
8  Vgl. dazu J. Nida-Rümelin, Theoretische und angewandte Ethik: Paradigmen, Be-

gründungen, Bereiche, in: Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoreti-
sche Fundierung. Ein Handbuch, hg. v. J. Nida-Rümelin, Stuttgart 2005, 7-20. 

9  Vgl. J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, New 
York 1948 [EA 1789]. 
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nis von individueller Freiheit Grundrechte – wie das Recht auf Unver-
sehrtheit des Körpers oder auf Selbstbestimmung –, die unhintergehbar 
sind. Diese Auffassung liegt beispielsweise der Ewigkeitsklausel in 
Artikel 79, Absatz 3 des Grundgesetzes zugrunde, die die in den Arti-
keln 1-20 festgelegten Grundrechte jeder Änderung selbst durch die 
Mehrheit entzieht. Wenn aber die Nutzensummen-Optimierung mit 
individuellen Rechten dieser Art in Konflikt gerät, so muss der Utilita-
rismus die Aufweichung dieser Rechte fordern. Denn seiner Ansicht 
nach ist es die Steigerung der Nutzensumme, die alles in allem betrach-
tet ethisch relevant ist – nicht die individuellen Rechte des Einzelnen. 
Es gibt also einen fundamentalen Konflikt zwischen der vom Utilita-
rismus vorgeschriebenen Optimierung der Nutzensumme und den 
Menschen- und Bürgerrechten, wie sie in den westlichen Verfassungen, 
aber auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 
festgeschrieben sind.  

Die gerade intuitiv entwickelte Überlegung wurde in den 70er Jah-
ren durch das so genannte Liberale Paradoxon spieltheoretisch fundiert. 
Dieses Theorem, das von dem bedeutenden Ökonom und Nobelpreis-
träger Amartya Sen entwickelt wurde, besagt, dass es einen unauflös-
baren Konflikt gibt zwischen der Idee, dass jedem Individuum ein be-
stimmter Entscheidungsspielraum zustehen sollte, innerhalb dessen es 
frei entscheiden kann, und einer kollektiven Entscheidungsfunktion. 
Der letzte Begriff bedarf einiger Erläuterung:10 Kollektive Entschei-
dungsfunktionen sind Mechanismen, die die Präferenzen einzelner 
Individuen in eine kollektive Präferenz überführen. Ein Beispiel hierfür 
wären die Regeln zur Stimmenverrechnung bei Wahlen: Die Präferen-
zen der einzelnen Bürger (welche diese durch die Stimmabgabe für 
eine bestimmte Partei kundtun) werden über diese Verfahren zu einem 
für alle geltenden Ergebnis (dem endgültigen Ergebnis der Wahl) trans-
formiert. Im Allgemeinen muss eine kollektive Entscheidungsfunktion 
neben anderen Bedingungen diejenige der Pareto-Effizienz erfüllen, 
damit sie uns rational erscheint. Grundsätzlich bezeichnet man Vertei-
lungen als pareto-effizient, bei denen niemand besser gestellt werden 
kann, ohne dass dadurch ipso facto ein anderer schlechter gestellt wird. 
Eine kollektive Entscheidungsfunktion wäre demnach pareto-effizient, 
wenn es nicht möglich wäre, die Präferenzen einer Person in höherem 
Maße zu erfüllen, ohne damit gleichzeitig die Präferenzen einer ande-
ren in demselben Maße zu vernachlässigen. Sens Theorem zeigt nun, 
dass es keine Möglichkeit gibt, individuelle Präferenzen auf eine Art 

                              
10  Für eine detaillierte Darstellung vergleiche auch: L. Kern, J. Nida-Rümelin, Logik 

kollektiver Entscheidungen, München 1994, 243-250. 
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und Weise zu aggregieren (also in irgendeiner Weise in eine kollektive 
Präferenz zu überführen), die simultan beide Bedingungen erfüllt – die 
also gleichzeitig pareto-effizient ist und individuelle Freiheiten achtet.  

Obwohl die hohe Abstraktheit und die Notwendigkeit eines gewis-
sen Vorwissens der Rationalitätstheorie dazu geführt hat, dass Sens 
spieltheoretische Überlegungen außerhalb ökonomischer Kreise nur 
wenig rezipiert wurden, scheint unsere Alltagsmoral ihre Ergebnisse 
vorweg genommen zu haben. Denn als ahnten wir die Konsequenzen 
dieses Theorems, sind in liberalen demokratischen Gesellschaften viele 
Bereiche des menschlichen Lebens der kollektiven Entscheidung entzo-
gen. Der Wert der Privatsphäre besteht beispielsweise gerade darin, 
dass die dort verhandelten Fragen dem öffentlichen Urteil nicht anheim 
gestellt werden. Tatsächlich gilt sogar, dass private Fragen nicht nur 
nicht Gegenstand öffentlicher Entscheidungen sein dürfen – sie dürfen 
nicht einmal öffentlich beurteilt werden. Das Individuum muss sich in 
seinen privaten Entscheidungen nicht vor der Öffentlichkeit rechtferti-
gen und dieses Privileg wird durch rechtliche Normen geschützt. Al-
lerdings werden die Grenzen zwischen dem der Öffentlichkeit zugäng-
lichen und dem vor ihr geschützten Bereich immer fließender, etwa 
durch die zunehmende Kommerzialisierung der Medien. Gerade auf-
grund solcher Entwicklungen sollte man sich bewusst sein, dass Aus-
sagen wie „Alles Private ist politisch und alles Politische ist privat‚ die 
Axt an die liberale Gesellschaft anlegen. Die Trennung von Öffentlich 
und Privat – also von Fragen, die im öffentlichen Diskurs zu klären 
sind und bei denen die öffentliche Meinung zu entscheiden hat, und 
solchen, die in der Verantwortung des Einzelnen bleiben und der öf-
fentlichen Transparenz nicht ausgesetzt werden dürfen – ist für eine 
liberale Gesellschaft unverzichtbar. 

Der zweite Punkt, an dem der Utilitarismus gegen unsere Vorstel-
lungen von der legitimen Freiheit des Einzelnen verstößt, lässt sich als 
Integritätsproblem bezeichnen.11 Denn durch die ethischen Forderungen 
des Utilitarismus entsteht eine Bedrohung der Integrität der Person. 
Dies wird deutlich, vergegenwärtigt man sich, dass der Utilitarismus 
fordert, das wirklich moralische Subjekt solle sich in seiner gesamten 
Lebenspraxis daran orientieren, was der Allgemeinheit nützt. Doch 
kann eine Person, die konsequent jede Entscheidung unter das morali-
sche Kriterium stellt, die Nutzensumme der Gesellschaft zu optimieren, 
ihrem eigenen Leben noch einen Sinn geben? Kann sie beispielsweise 
noch eigenen persönlichen Projekten folgen? Diese Frage ist deswegen 

                              
11  Vgl. B. Williams, Persons, Character and Morality, in: ders.: Moral Luck: Philosophi-

cal Papers 1973-1980, Cambridge 1981, 1-19. 
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von Relevanz, weil jeder Mensch seine Individualität durch eben solche 
persönlichen Projekte entwickelt. Jeder von uns wird nur dadurch zu 
dem einzigartigen Menschen, der sie oder er ist, dass sie oder er Wer-
tungen setzt, von denen eben nicht anzunehmen ist, dass andere sie 
teilen (von einigen wenigen Menschen im persönlichen Nahbereich 
vielleicht abgesehen); und für jeden von uns ist es wesentlich, diese 
Projekte zu verfolgen und zu realisieren. Ein wesentlicher Teil unserer 
Persönlichkeit äußert sich darin, dass Projekte unserem Leben Struktur, 
Orientierung und Sinn geben. Wenn nun aber ein allgemeines ethisches 
Kriterium – wie zum Beispiel das des Utilitarismus – angelegt wird, 
dann hat sich das Individuum bei jeder Entscheidung zu fragen, ob die 
Arbeit an diesem Projekt auch wirklich Nutzensummen-optimierend 
ist. 

Man könnte versuchen, diesem Problem dadurch entgegenzutreten, 
dass man es sich zum persönlichen Projekt macht, die Nutzensumme 
der Gesellschaft zu optimieren. Tatsächlich würde in diesem Fall das 
skizzierte Spannungsverhältnis zwischen persönlichen Projekten sowie 
davon abhängiger personaler Integrität und Befolgung des ethischen 
Kriteriums nicht auftreten – aber für wie viele Menschen ist die Opti-
mierung der Nutzensumme als persönliches Projekt wirklich denkbar? 
Es scheint doch, dass die Befolgung des ethischen Postulats als Inhalt 
des individuellen Lebens nur für wenige Menschen realisierbar ist – 
von Ausnahmen wie etwa Mutter Theresa abgesehen. Für alle übrigen 
– und das heißt also: für die meisten – bleibt das Spannungsverhältnis 
bestehen.  

Doch das Spannungsverhältnis zwischen Bestimmung des eigenen 
Lebenssinns einerseits und Rücksichtnahme auf und Orientierung am 
Gemeinwohl andererseits kann nicht zugunsten eines dieser beiden 
Pole aufgelöst werden: Weder kann man das Ethische ausschließlich 
der Sonntagspredigt überlassen und sich selbst nur um die eigenen 
Belange kümmern, noch kann man die persönlichen Projekte margina-
lisieren oder sie im großen, ausschließlich am Gemeinwohl orientierten 
Ziel aufgehen lassen. Diese beiden Auflösungen sind inadäquat und 
höchstens als Grenzfälle denkbar. Vielmehr bedarf dieses Spannungs-
verhältnis einer humanen Auflösung. Ein solcher humaner Umgang 
verlangt meines Erachtens folgende Perspektive auf normative Fragen: 
Wir setzen Spielräume fest – wobei von Fall zu Fall bestimmt werden 
muss, welchem Spielraum eine Situation zuzuordnen ist –, innerhalb 
derer wir uns ungestört um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern 
dürfen; jenseits dieser Grenzen müssen wir dagegen Gemeinwohl-
orientiert handeln. Dies entspricht einer deontologischen Auffassung von 
Normativität, die konsequentialistischen Erwägungen einen gewissen 
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Platz einräumt. Aber in bestimmten Bereichen, die durch die Festle-
gung unhintergehbarer Grenzen entstehen, darf man von der Optimie-
rung der Konsequenzen der eigenen Handlungen mit Blick auf das 
Gemeinwohl absehen. Doch wie sollen die Grenzen, die den von abso-
luten Rechten geschützten Bereich und von dem konsequentialistischer 
Optimierung trennen, bestimmt werden? Hier bietet es sich meines 
Erachtens an, auf Immanuel Kant zurückzugreifen: Dessen Antwort 
war, dass diese Grenze entlang des gleichen Respekts vor der Autono-
mie jeder einzelnen Person gezogen wird. Die Verfolgung eigener Pro-
jekte hat dort ihre Grenze, wo sie mit dem gleichen Respekt vor der 
Autonomie anderer in Konflikt gerät, etwa wenn andere durch mein 
Handeln daran gehindert werden, ihre eigenen Projekte zu verfolgen. 

Als abschließenden Einwand gegen eine Theorie, die wie der Utili-
tarismus das Gemeinwohl überbetont, möchte ich eine Überlegung 
John Rawls’ anführen. Dieser argumentiert in seinem 1971 erschiene-
nen Hauptwerk „A Theory of Justice‚, dass solche Theorien gegen die 
„separateness of persons‚, also gegen die Getrenntheit von Personen ver-
stoßen. Mit diesem Schlagwort will Rawls verdeutlichen, dass man 
zwar sinnvollerweise für sich selbst beschließen kann, dass man in den 
nächsten drei Jahren auf jeden größeren Urlaub verzichtet, um in die-
sem Jahr eine Kreuzfahrt machen zu können – dass es uns aber intuitiv 
moralisch fragwürdig erscheint, wenn Person A beschließt, dass Person 
B in den nächsten drei Jahren auf jeden größeren Urlaub zu verzichten 
hat, damit Person A dieses Jahr eine Kreuzfahrt machen kann. Anders 
ausgedrückt: Intuitiv sind wir der Ansicht, dass das Lebensglück einer 
Person nicht mit dem Lebensglück einer anderen verrechnet werden 
darf. Der Utilitarismus fordert aber unter Umständen genau das: Dass 
eine Person ihre Lebenspläne zum Zwecke der Steigerung der gesell-
schaftlichen Nutzensumme aufgibt. Getreu seiner kohärentistischen 
Herangehensweise gibt Rawls keine weiteren Argumente dafür an, 
warum uns solche Forderungen moralisch fragwürdig erscheinen; aber 
er stellt meines Erachtens korrekterweise fest, dass sie unserem ge-
meinsamen Gerechtigkeitssinn zuwiderlaufen. 

III. 

Im letzten Teil meiner Überlegungen möchte ich auf das Verhältnis von 
Verantwortung und Freiheit zu sprechen kommen. Denn auch wenn – 
wie oben gezeigt – die Freiheit des Einzelnen dem Gemeinwohl nicht 
geopfert werden darf, so sind ihr doch auch Grenzen gesetzt. 
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Ich plädiere für einen emphatischen Freiheitsbegriff, der aus zwei 
Komponenten aufgebaut ist:12 Das eine grundlegende Element ist Au-
tarkie. Damit meine ich – rein ex negativo –, dass über einen freien Men-
schen niemand bestimmt. Das heißt, niemand darf über eine andere 
Person entscheiden und dies muss durch rechtliche Normen gesichert 
sein. Das zweite, die Autarkie ergänzende Element von Freiheit ist 
Autonomie. Denn ein freier Mensch ist nicht nur jemand, über den kein 
anderer herrscht – sondern vor allem jemand, der sich selbst die Geset-
ze seines Handelns gibt. Dem eigenen Leben selbst Struktur geben und 
es zu einem kohärenten Ganzen machen ist der Kern von Autonomie. 
Freiheit bestimmt sich demnach durch eine negative Komponente – die 
Abwesenheit von Zwang, ausgedrückt in Autarkie – und eine positive 
Komponente – die eigene Gestaltungsmacht, ausgedrückt in Autono-
mie.  

An einem Beispiel, das aktuell viel diskutiert wird, möchte ich zei-
gen, wie sich diese beiden Komponenten zueinander verhalten: Das 
Prinzip der Autarkie besagt, dass jede Person über sich selbst verfügen 
darf. Dies geht soweit, dass der Einzelne auch frei über seinen eigenen 
Tod bestimmen kann und selbst in solch existentiellen Fragen nicht von 
anderen gelenkt werden darf. Obwohl im Liberalismus theoretisch 
angelegt, hat sich diese Einsicht in der Praxis lange Zeit nicht durchge-
setzt; so war versuchter Suizid bis vor einigen Jahrzehnten noch in 
vielen europäischen Ländern strafbar. Doch was ist zu tun, wenn Sie 
von einer Freundin wissen, die fürchterlichen Liebeskummer hat und 
sich von der Brücke stürzen will. Müssen Sie sie – getreu dem Prinzip 
der Autarkie – tatsächlich springen lassen? Meiner Ansicht nach nicht, 
vielmehr haben Sie die Pflicht, ihre Freundin vor dieser Tat zu bewah-
ren. Doch wie passt dies mit meinem Plädoyer für Autarkie zusam-
men? Die Vereinbarkeit kommt dadurch zustande, dass anzunehmen 
ist, dass ihre Freundin spätestens in zwei Wochen glücklich darüber 
sein wird, dass sie an ihrer Selbsttötung gehindert wurde. Als autono-
me Person – also als eine Person, die ihr Handeln an Gründen ausrich-
tet und dadurch langfristige Strukturen an ihr Leben legt – wird sie 
dann der Meinung sein, ihr Suizid wäre ein Fehler gewesen. Wir geben 
also durch unsere Intervention einer autonomen Entscheidung die 
Chance und verletzen dafür für einen Augenblick die Autarkie. Zu-
sammenfassend kann man sagen: Grundsätzlich gilt, dass wir die 
Grenzen für Interventionen, die durch das Prinzip der Autarkie gezo-
gen werden, achten müssen; da aber das Wesentliche an Autarkie, wel-

                              
12  Ausführlicher habe ich dies in „Über menschliche Freiheit‚ dargelegt. Vgl. J. Nida-

Rümelin, Über menschliche Freiheit, Stuttgart 2005. 
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ches ihr erst ihre ethische Relevanz verleiht, ist, dass Menschen ihr 
Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und zu Autoren 
ihres Lebens werden, kann Autarkie punktuell zugunsten von Auto-
nomie vernachlässigt werden. Diese Einsicht hat auch politische Kon-
sequenzen: So ist es Kerngedanke und Pflicht des humanen Sozial-
staats, die Fähigkeit seiner Bürger, Autoren ihres eigenen Lebens zu 
sein, in existentiellen Notsituationen – wie in Krankheitsphasen oder 
aber auch bei Arbeitslosigkeit – zu erhalten.  

Die Verantwortung des Einzelnen besteht nun darin, dass er in 
letzter Instanz immer selbst entscheiden muss und die Verantwortung 
für sein Leben niemals in die Hände anderer legen kann. Die liberale 
Tradition sieht keine natürliche hierarchische Ordnung vor, so dass 
man nicht die Hoffnung hegen kann, es gäbe Weise, denen man in ih-
ren Entscheidungen einfach nur zu folgen habe, da sie immer wüssten, 
was richtig ist. Die Verantwortung, selbst zu entscheiden, nimmt uns 
niemand ab. Aber diese Herausforderung einer freiheitlichen Gesell-
schaft ist nur zu bewältigen, wenn wir Verantwortung nicht lediglich 
als Sorge um uns selbst verstehen, sondern als Sorge um sich und um die 
gleiche Autonomie jeder anderen Person.  




